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Der Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen berichtet über Er-
mittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft Bochum, wonach zwi-
schen 500 und 600 Apotheker
planmäßig teure Originalmedika-
mente bei den Krankenkassen ab-
gerechnet haben sollen, während
an die Patienten in Wirklichkeit
nur billige Produkte aus anderen
Quellen abgegeben wurden. Die
Art und Weise dieser Verstöße
soll dabei von den Apothekern auf
Internetseiten als „Tipp“ veröf-
fentlicht und weitergegeben wor-
den sein.

S ofern der Vorwurf des Abrech-
nungsbetruges berechtigt sein soll-

te, sind hierbei neben den strafrecht-
lichen Konsequenzen immer auch die
berufsrechtlichen Folgen zu berück-
sichtigen, welche unter Umständen für
den Apotheker erhebliche Einschnitte
bedeuten können. 

BBeerruuffssrreecchhttlliicchhee  PPfflliicchhttvveerrlleettzzuunngg

Aus den berufs- und sozialrechtlichen
Regelungen ergibt sich für den Apo-
theker nach dem Substitutionsverbot

des § 17 Abs. 5 ApoBetrO die Pflicht,
mit Ausnahme von Notfällen und der
speziellen Verordnungsfälle des § 129
Abs. 1 SGB V, wonach der Apotheker
zur Abgabe eines preisgünstigeren Me-
dikamentes verpflichtet ist, wenn der
verordnende Arzt 
• entweder ein Arzneimittel nur unter

seiner Wirkstoffbezeichnung verord-
net,

• oder die Ersetzung des Arzneimittels
durch ein wirkstoffgleiches Arznei-
mittel durch den Apotheker nicht
ausgeschlossen hat,

kein anderes als das verschriebene Arz-
neimittel an den Patienten abzugeben.
Soweit dem Apotheker auf Grund der
Verordnung des Vertragsarztes somit
kein Gestaltungsspielraum verbleibt,
darf er nur das Originalpräparat abge-
ben. Selbst wenn somit kein Fall des
Abrechnungsbetrugs vorliegt, weil der
Apotheker auch das Generika gegen-
über der Kasse abrechnet, bleibt der
Verstoß gegen das Substitutionsverbot
bestehen. Dieser Verstoß stellt eine be-

rufsrechtliche Pflichtverletzung dar,
welche standesrechtliche Maßnahmen
nach sich ziehen kann. Die Zuwider-
handlung gegen § 17 Abs. 5 ApoBetrO
kann zudem zu einem Widerruf der
Apothekenbetriebserlaubnis führen. 

Soweit durch falsche Abrechnungen
gegenüber der Krankenkasse auch
Schäden bei den Sozialversicherungs-
trägern eintreten, hat ein solcher Ver-
stoß auch sozialrechtliche Konsequen-
zen. Ein solches Verhalten führt zu ei-
ner Berichtigung der auf Grund der

fehlerhaften Abrechnungen erfolgten
Auszahlungen. Zudem widerspricht
der Verstoß gegen das Substitutions-
verbot auch § 4 Abs. 1 des Rahmenver-
trages über die Arzneimittelversorgung
nach § 129 Abs. 2 SGB V und kann
nach § 11 des Rahmenvertrages zu Ver-
tragsstrafen oder zu einem bis zu zwei
Jahre befristeten Ausschluss des Apo-
thekers von der Versorgung der gesetz-
lich Versicherten führen

VVeerrlluusstt  ddeerr  AApppprroobbaattiioonn

Schließlich kann ein solcher Abrech-
nungsbetrug auch zum Verlust der Ap-
probation als Apotheker führen. Dies
hat das BVerwG in seinem Urteil vom
26.9.2002 (Az.: 3 C 37/01) entschie-
den. Das Gericht hat dabei festgestellt,
dass ein Widerruf der Approbation
auch dann möglich ist, wenn der Apo-
theker sich eines Verhaltens schuldig
gemacht hat, welches zwar nicht un-
mittelbar die Gesundheit von Dritten
gefährde, aber dafür das normativ be-

gründete und ausgestaltete sozialversi-
cherungsrechtliche Gesundheitssystem
der BRD schädige, weil die Sozialge-
meinschaft der Versicherten für Leis-
tungen aufzukommen habe, welche
überhaupt nicht oder nicht so, wie ab-
gerechnet, erbracht worden sind, was
zur Folge hat, dass die erbrachten
Mittel in anderem Zusammenhang feh-
len. Soweit die Art, Schwere und Zahl
der Verstöße gegen Berufspflichten so-
mit die Prognose rechtfertigen, dass der
Apotheker nicht mehr die Gewähr bie-
te, in Zukunft die berufsspezifischen
Vorschriften und Pflichten zu beach-
ten, ist der Widerruf der Approbation
gerechtfertigt.

Dr. Bernd Halbe
E-Mail: 

dr.halbe@medizin-recht.com

Verdacht des Abrechnungsbetrugs bei Apothekern

Welche Konsequenzen drohen?

Steigende Kundenfrequenz und
verbesserte Abverkaufszahlen
sprechen eine deutliche Sprache:
Mit der Entscheidung Ende 2003
zum Komplettumbau seiner Apo-
theke „Münchener Freiheit“ lag
Apotheker Frank Füßl goldrichtig.
Gerhard Hauck von der Zürn Ein-
richtungen GmbH berichtet, wie er
mit seinem Team die Herausforde-
rungen „unter Tage“ meisterte. 

D er Umbau der 270 qm großen
Apotheke mit einer Offizin-
fläche von mehr als 150 qm

fand unter schwierigsten Bedingungen
statt.

Durch den Einsatz eines Warenla-
gerautomaten wurde die Offizinfläche
um mehr als das Doppelte vergrößert.
Der großzügige und harmonische Ein-
druck des neu gewonnenen Raumes
wird durch die vollkommenen, ge-
schwungenen Formen noch verstärkt.
Es bilden sich mit den Rundungen ab-
wechselnde Competence-Center, in de-
nen Sicht- und Freiwahl ineinander

übergehen. Die Wirkung der Apotheke
beruht auf den runden Formen der
komplett in Rottönen gehaltenen Re-
gal- und Wandelemente.

Die horizontale Betonung wird
durch die frei schwebenden Fachböden
zur Produktpräsentation unterstützt.
Das Echtholz-Bambusparkett sowie
das Echtholzfurnier einzelner Einrich-
tungselemente bilden einen angeneh-
men Kontrast und sorgen für eine
wohltuende Atmosphäre.

In der U-Bahn-Station „Münchener
Freiheit“ ist eine individuell geplante
Apotheke entstanden, die genau auf
den Standort und die Person des Apo-
thekers zugeschnitten ist. Heute er-
wirtschaften der OTC-Verkauf und das
Ergänzungssortiment den Großteil des
Umsatzes. 

Und das Wichtigste ist: Die Umbau-
maßnahmen machen sich bezahlt. 

Gerhard Hauck

Apothekenumbau in der U-Bahn-Station „Münchener Freiheit“

Individuelle Planung führt zum Erfolg

– Anzeige –

Gerhard
Hauck, 
geschäfts-
führender 
Gesellschafter
der Zürn Ein-
richtungen
GmbH

Bestens informiert: Ganzflächig satinierte Schaufens-
ter mit Vitrinen machen Passanten und Kunden die Kom-
petenz der Apotheke transparent. 

Nur die Ruhe: Die Theke für das Competence-Center Kos-
metik verfügt über eine eigene Kasse und eine Sitzgelegen-
heit für den Kunden. 

Der Kunde ist König: Die HV-Tische sind dezentral angeordnet und bieten Platz
für sechs bis acht Beratungsplätze.

Dr. Bernd Halbe
ist als Rechts-
anwalt schwer-
punktmäßig im
Bereich des Arzt-
und Medizin-
rechts tätig. 
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